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§ 22 DMSG Bewilligung der
vorubergehenden Ausfuhr und der
Wiederausfuhr nach
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1. (1)Die vorubergehende Ausfuhr eines Kulturgutes gemaR § 16 Abs. 2 ist zu bewilligen, wenn die im Antrag fir eine
vorlibergehende Ausfuhr vorgebrachten Griinde das 6ffentliche Interesse an der Erhaltung im Inland Uberwiegen
und seine tatsachliche und konservatorisch unversehrte Riickkehr als gesichert angenommen werden kann. Die
Bewilligung kann auf langstens finf Jahre (bei Archivalien ein Jahr) erteilt werden; eine zweimalige Verlangerung
um weitere funf Jahre (bei Archivalien ein Jahr) ist moglich.

2. (2)Die fur eine voriibergehende Ausfuhr vorgebrachten Grinde kénnen das 6ffentliche Interesse an der Erhaltung
im Inland insbesondere dann Uberwiegen, wenn das Kulturgut

1. 1.einer 6ffentlich zuganglichen Sammlung oder einer wissenschaftlichen Einrichtung im Ausland zur
Verfligung gestellt werden soll und dies zum Verstandnis von Geschichte, Kunst und Kultur beitragen wird,

2. 2.im Rahmen eines wissenschaftlichen Vorhabens mit anderen Kulturgutern verglichen, untersucht oder
restauriert werden soll und fur die damit verbundenen MalRnahmen eine allenfalls erforderliche Bewilligung
gemal § 5 erteilt ist,

3. 3.fur eine kunstlerische Auffihrung oder eine sonstige kulturelle Veranstaltung verwendet werden soll oder
aus anderen Grunden dem geschichtlichen, kiinstlerischen oder kulturellen Austausch dient,

4. 4.zur Ausstattung Osterreichischer Vertretungsbehorden im Ausland (einschlie3lich der Residenzen und
Kulturforen) oder anderer offentlicher oder privater Einrichtungen dient oder

5. 5.im Rahmen einer gewerblichen Tatigkeit gezeigt werden soll oder seine Eigentimerin oder sein Eigentimer
vorubergehend im Ausland den Wohnsitz nimmt, dort einer beruflichen oder sonstigen Tatigkeit nachgeht
oder die Verweigerung der Bewilligung aus anderen besonders bertcksichtigungswirdigen Grinden nicht
zumutbar ist.

3. (3)Die unversehrte Ruckkehr des Kulturgutes ist dem Bundesdenkmalamt binnen zwei Wochen nach Ruickkehr
mitzuteilen.

4. (4)Ein Kulturgut, das nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach Osterreich eingefiihrt wird, fallt nicht unter
das Verbot gemaf3 § 16 Abs. 2, wenn die Einfuhr

1. 1.aus denin Abs. 2 genannten Grinden sinngemaR blof3 vortibergehend war und seit der Einfuhr weniger
als drei Jahre vergangen sind, oder

2. 2.nicht blof3 voribergehend war und die Eigentimerin bzw. der Eigentiimer vor der Einfuhr oder innerhalb
von drei Jahren nach der Einfuhr dem Bundesdenkmalamt nachweist, dass das Kulturgut mindestens
25 Jahre vor der Einfuhr nicht gemal § 3 des Kulturgtliterriickgabegesetzes, unrechtmaRig verbracht wurde.

5. (5)Das Bundesdenkmalamt stellt die Ausnahme vom Verbot gemafl3§ 16 Abs. 2 durch einen Bescheid fest.

6. (6)Kulturgut, das im Rahmen der zollrechtlichen Vorschriften nicht in den zollrechtlich freien Verkehr, sondern in
ein Versand- oder Zolllagerverfahren oder in ein Verfahren der aktiven Veredelung oder der voriibergehenden
Verwendung Uberfuhrt wurde, unterliegt wahrend der Zeit des aufrechten Fortbestandes dieses Verfahrens -
hoéchstens aber auf die Dauer von finf Jahren nach erfolgter Einfuhr - nicht dem Verbot der Ausfuhr im Sinne
dieses Bundesgesetzes, es sei denn, es handelt sich um Kulturgut, das entgegen den Bestimmungen dieses
Gesetzes oder mit einer Bewilligung gemal3 Abs. 1 ins Ausland verbracht worden war. Die Identitat des
auszufihrenden mit dem eingefihrten Kulturgut muss im Zeitpunkt der Ausfuhr gesichert sein.

In Kraft seit 01.09.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/dmsg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/dmsg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/dmsg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/dmsg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/dmsg/paragraf/16
file:///

	§ 22 DMSG Bewilligung der vorübergehenden Ausfuhr und der Wiederausfuhr nach vorübergehender Einfuhr
	DMSG - Denkmalschutzgesetz


